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Urteil vom 11. Januar 2017

in Sachen

A. ,

Berufungsklagerin,

gegen

1. B. ,
2. C. ,

Berufungsbeklagte,

betreffend Testamentseroffnung

im Nachlass von D. , geboren am tt. Februar 1935, von Zurich, gestor-

ben am tt.mm.2016, wohnhaft gewesen ... [Strasse] ..., ... Zurich,

Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes Erbschaftssachen des Bezirksge-
richtes Zurich vom 27. Oktober 2016 (EL160818)



Rechtsbegehren:

"Das Testament des Erblassers sei zu erdffnen (act. 1 sinngemass)."

Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, Einzelgericht Erbschaftssachen,
vom 27. Oktober 2016:

"1. Den Beteiligten wird je eine Fotokopie des Testamentes zugestellt. Das Ori-
ginaltestament bleibt im Gerichtsarchiv aufbewahrt.

2. DieEhefrau (ZIff. IWA) ist berechtigt, die Ausstellung des auf sie lautenden
Erbscheins zu verlangen.

3. DerErbschein wird ausgestellt, sofern die Kinder (Ziff. I/B/1+2) dagegen
nicht innert Monatsfrist, von der Zustellung dieses Urteils an gerechnet,
durch Eingabe an das Einzelgericht Einsprache erheben.

4. Das Geschaft wird als erledigt abgeschrieben. Die Regelung des Nachlas-
ses ist Sache der Ehefrau."

(5.-8. Kosten, Rechtsmittel)

Berufungsantrage:

der Berufungsklagerin (act. 16):

Ilch bin mit dem Urteil nicht einverstanden. Ich bin nicht bereit, auf den
mir gesetzlich zustehenden Pflichtteil zu verzichten.

Erwagungen:

1. a) Am ttmm.2016 starb D. , geboren am tt. Februar 1935, mit letztem
Wohnsitz in Zurich. Er hinterliess als gesetzliche Erben seine Ehefrau B.

sowie seine Tochter A. , die Berufungsklagerin, und seinen Sohn C.

b) Mit Urteil vom 27. Oktober 2016 erdffnete das Bezirksgericht Zurich, Einzelge-
richt Erbschaftssachen, eine handschriftiche letztwilige Verfugung des Erblas-

sers vom 17. Marz 2015. Im wesentlichen ist dort Folgendes verfugt:

"Zwischen mir und meiner Ehefrau (...) besteht ein Ehevertrag vom 29.
Juni 1988. Es ist mein letzter Wille, dass meine Ehefrau bis am Le-
bensende in der ehelichen Liegenschaft (...) wohnen kann.

Im Bewusstsein, dass die ehevertragliche Zuwendung des ganzen Ge-
samtgutes an meine Ehefrau die Pflichtteile unserer Kinder verletzt,
wende ich meiner Ehefrau fur den Fall der Geltungsmachung der



Pflichtteile durch ein Kind die Nutzniessung im Sinne von Art. 473 ZGB
am gesamten Vermogen zu."

Die Vorinstanz erwog, dass sie als Eroffnungsbehorde einzig festzustellen habe,
was der Erblasser inhaltlich im Testament verfugt habe, ungeachtet der Frage, ob
die Vorschriften betreffend den Pflichtteil (Art. 470 ff. ZGB) eingehalten worden
seien. Sie kam zum Schluss, dass der Erblasser mit der ehevertraglichen Zuwen-
dung des ganzen Gesamtgutes seine Ehefrau sinngemass als Alleinerbin einge-
setzt habe. Die Ehefrau gelange somit zur alleinigen Erbfolge. Entsprechend er-
kannte die Vorinstanz, die Ehefrau sei berechtigt, die Ausstellung des auf sie lau-
tenden Erbscheins zu verlangen (act. 15 Dispositivziffer 2), sofern die Kinder nicht
innert Monatsfrist, von der Zustellung dieses Urteils an gerechnet, dagegen Ein-

sprache erheben wirden (Dispositivziffer 3).

c) Die Berufungsklagerin erhebt gegen das vorinstanzliche Urteil vom 27. Oktober
2016 mit Eingabe vom 4. November 2016 (Poststempel) rechtzeitig Berufung (act.
13i.V.m. act. 16) und beantragt sinngemass die Aufhebung des angefochtenen
Urteils. Sie erklart, sie sei nicht bereit, auf den ihr gesetzlich zustehenden Pflicht-

teil zu verzichten (act. 16).

Die Berufungsklagerin reicht zudem die Kopie ihrer Eingabe an die Vorinstanz ein

(act. 17). Darin bittet sie die Vorinstanz, den Erbschein noch nicht auszustellen.

d) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (act. 1-13). Eine Berufungsant-
wort wurde nicht eingeholt (Art. 312 Abs. 1 ZPO).

2. Testamentseroffnung und die Ausstellung von Erbbescheinigungen gehoren zu
den Sicherungsmassregeln des Erbganges (Titel vor Art. 551 ZGB). Sie sind An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche der Kanton Zirich dem Ein-
zelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen hat (Art. 556 i.V.m. Art. 551
Abs. 1 und Art. 54 Abs. 3 SchiT ZGB; § 24 lit. cund § 137 lit. ¢ GOG i.V.m. Art.
248 lit. e ZPO). Das Verfahren richtet sich, soweit nicht die ZPO anwendbar ist,
nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 SchiT ZGB). Gegen erstinstanzliche Ent-

scheide im summarischen Verfahren ist die Berufung zulassig, sofern der Streit-



wert der zuletzt aufrecht erhaltenen Rechtsbegehren mindestens Fr. 10'000.-- be-
tragt (Art. 308 Abs. 2 ZPO).

Gemass den Steuerdaten des Erblassers (act. 2 S. 2) ist von einem Jahresein-
kommen von Fr. 82'400.-- sowie einem Vermogen von Fr. 133'000.-- auszugehen.
Da der Interessewert demnach Fr. 10'000.-- Ubersteigt, ist die Berufung vorlie-

gend zulassig.

3. Die Berufung ist schriftlich und begrundet einzureichen (Art. 311 Abs. 1 ZPO).
Sie muss konkrete Rechtsbegehren, d.h. Berufungsantrage bzw. Abanderungs-
begehren hinsichtlich des erstinstanzlichen Entscheids, und die Begrundung die-
ser Rechtsbegehren enthalten. Mit den Berufungsantragen soll (prazise) zum
Ausdruck gebracht werden, wie genau die Berufungsinstanz entscheiden soll

bzw. welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheids (bzw. dessen Dispositivs)
angefochten werden und inwiefern der erstinstanzliche Entscheid abzuandern ist.
Werden diese Anforderungen nicht eingehalten, so fehlt es an einer Zulassig-
keitsvoraussetzung der Berufung (namlich: gentigende Berufungsantrage) und
auf die Berufung ist ohne weiteres, d.h. ohne Nachfrist zur Behebung des Man-
gels anzusetzen, nicht einzutreten (ZK ZPO-Reetz-Theiler, Art. 311 N 33, 34, 35).
Allerdings wird von Laien zur Erfullung des Erforderisses, einen Antrag zu stellen
und zu begrunden, sehr wenig verlangt. Als Antrag genugt eine Formulierung, aus
der sich mit gutem Willen herauslesen lasst, wie das Obergericht entscheiden
soll. Als Begrindung reicht es aus, wenn auch nur ganz rudimentar zum Ausdruck
kommt, weshalb der angefochtene Entscheid nach Auffassung der Berufungskla-

gerin unrichtig sein soll.

Vorliegend lasst sich der Antrag der Begrundung entnehmen. Die Berufungskla-
gerin aussert sich nicht zur Zustellung einer Fotokopie des Testaments an die Be-
teiligten. Sie ficht demnach Dispositivziffer 1 nicht an (act. 15 S. 3). Sie verlangt,
dass sie ihren gesetzlichen Pflichtteil erhalte, womit sie sinngemass die Aufhe-
bung der Dispositivziffern 2 und 3 verlangt, welche der Ehefrau auf deren Verlan-
gen einen auf sie lautenden Erbschein in Aussicht stellen, sofern die Nachkom-
men nicht innert Monatsfrist bei der Vorinstanz Einsprache erheben (act. 15 S. 3).

Sinngemass ist die Eingabe der Berufungsklagerin als Antrag zu verstehen, dass



statt des ihrer Mutter in Aussicht gestellten Erbscheins auch ihr gesetzlicher
Pflichtteilsanspruch am Erbe ihres Vaters festgestellt und auch ihr ein Erbschein

in Aussicht gestellt werde.

4. a) Als Berufungsgrinde koénnen unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige
Feststellung des Sachverhaltes geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Mit der
Berufung kann demnach einzig eine fehlerhafte Rechtsanwendung der Vorinstanz

oder eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung korrigiert werden.

b) Die Vorinstanz kam zum Schluss, der Erblasser habe seine Ehefrau sinnge-
mass als Alleinerbin eingesetzt, indem er auf den Ehevertrag mit der Zuwendung
des Gesamtgutes an die Ehefrau verwiesen habe. Entsprechend stellte sie der
Ehefrau in den Dispositivziffern 2 und 3 die Ausstellung eines auf sie lautenden
Erbscheins in Aussicht. Die Berufungsklagerin ficht dies an mit der Begrindung,
ihr stehe das gesetzliche Pflichtteilsrecht zu und sie verzichte nicht darauf. Um mit
ihrer Berufung Erfolg haben zu kdnnen, musste sie dartun, dass die Vorinstanz
das Recht unrichtig angewandt oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt habe.

Dies gelingt ihr jedoch aus folgenden Grunden nicht:

c) Als Behdrde im Sinne von Art. 551 Abs. 1 ZGB hat das Einzelgericht Erb-
schaftssachen die zur Sicherung des Erbganges notwendigen Massregeln zu tref-
fen, wozu insbesondere auch die Eréffnung der letztwilligen Verfigungen gehort
(Art. 551 Abs. 2 ZGB). Zweck der Eroffnung ist die Bekanntgabe des Verfugungs-
inhaltes und die EinrAumung einer Kontrollméglichkeit an die Beteiligten (BSK
ZGB-Karrer, Art. 557 N 2). Bei der Testamentseroffnung hat das Einzelgericht
vom Inhalt des Testaments Kenntnis zu nehmen und eine vorlaufige, unprajudizi-
elle Prifung ohne materiell-rechtliche Wirkung vorzunehmen, wer prima facie als
Berechtigter daraus hervorgehe (BSK ZGB-Karrer, Art. 557 N 11).

d) Das Testament verweist zunachst auf den Ehevertrag vom 29. Juni 1988 sowie
darauf, dass der Ehevertrag der Uberlebenden Ehegattin das ganze Gesamtgut
zuweise. In den vorinstanzlichen Akten befindet sich eine Kopie dieses Ehever-
trags (act. 12). Die Eltern der Berufungsklagerin begrindeten damit den Guiter-

stand der Gutergemeinschaft im Sinne von Art. 221 ff. ZGB, insbesondere Art.



222 ZGB (act. 12 S. 2). Ferner vereinbarten der Erblasser sowie seine Ehefrau,
dass bei Auflésung der Ehe durch den Tod eines Ehegatten das ganze Gesamt-
gut dem uberlebenden Ehegatten zu Alleineigentum zustehe (act. 12 S. 8). Mit
Recht ging demnach die Vorinstanz davon aus, dass das Testament - "prima fa-
cie", d.h. aufgrund des ersten Eindrucks - die Uberlebende Ehegattin als Alleiner-
bin einsetze. Nicht behandelt wird dabei die Bestimmung Uber das Abgelten der
"Pflichtteilsanspriche von Nachkommen in bar" (a.a.0.). Auszugehen ist davon,
dass bei der Gutergemeinschaft das Gesamtgut beim Tod des einen Gatten half-
tig aufgeteilt wird (Art. 241 Abs. 1 ZGB). Davon kann vertraglich abgewichen wer-
den, aber nur unter Vorbehalt der Pflichtteilsrechte der Nachkommen (Art. 241
Abs. 3 ZGB). Das Pflichtteilsrecht bedeutet das Recht auf Erbenstellung, also auf
Mitbesitz der unverteilten Erbschaft und auf Mitwirkung bei der Teilung, und da-
rum kann es nicht durch die Zuweisung eines blossen Vermachtnisses ersetzt
werden, mag dieses auch dem Wert nach dem Pflichtteil entsprechen. Immerhin
darf der Erblasser Teilungsvorschriften erlassen (Art. 608 ZGB), und es ist also
zulassig, einem Erben nur den Pflichtteil zuzuwenden und zudem zu bestimmen,
dass der Wert des Pflichtteils dem Erben bei der Teilung in bar zugewiesen wer-
den solle. Was der Erblasser hier wollte, resp. was der die Eheleute beratende
und den Erbvertrag beurkundende Notar meinte, ist nicht leicht zu verstehen. Bei
der summarischen Prifung, wie sieim Verfahren der Testamentserdffnung zu er-
folgen hat, liegt es am nachsten, dem Wortlaut zu folgen, wonach der Uberleben-
de Ehegatte (hier: die Ehefrau) das ganze Gesamtgut zu Eigentum erhalten, mit-
unter fur den Anteil des Versterbenden Alleinerbe sein soll. Daraus folgt, dass die
Bestimmung uUber das Abgelten der Pflichtteile allenfalls im Sinne eines Ver-
machtnisses verstanden werden kann - wobei offen bleibt, ob dieses nur greift,
wenn ein Kind seinen Pflichtteil einfordert (es heisst ja nur: "kann ... abgelten"
[Hervorhebung beigefugt]). Die Einzelrichterin hat aber jedenfalls richtig gesehen,
dass die Berufungsklagerin aufgrund dieser Bestimmungen nicht Erbin werden

sollte.

Damit ist die letztwillige Verfligung (das "Testament") zu diskutieren. Wenn es auf
dieses ankommt, sind die Kinder ebenfalls zunachst vom Erbe ausgeschlossen

und geht der Vater offenbar davon aus, sie erbten dereinst beim Tod der Mutter.



Das verletzt ihren Pflichtteil. Die Einzelrichterin hat richtig gesehen, dass das nicht
im Stadium der Er6ffnung des Testamentes relevant ist, sondern allenfalls spater:
die Kinder brauchten die Verletzung ihrer Pflichtteile nicht hinzunehmen und
konnten (jedes einzeln oder beide) auf Herabsetzung klagen und damit erreichen,
dass sie ihren Pflichtteil erhalten. Nun bestimmte der Erblasser aber zusatzlich,
fir den Fall, dass eines der Kinder seinen Pflichtteil einfordere, solle seine Frau
die Nutzniessung am ganzen Vermogen haben. Das ist nach Art. 473 ZGB zulas-
sig: der betreffende Nachkomme wird Eigentimer des ganzen auf ihn entfallen-
den Erbanteils, kann darUber aber zu Lebzeiten des Uberlebenden Elternteils

nicht verfugen. So weit es auf dieses Testament ankommt, hat die Einzelrichterin
ebenfalls zutreffend erkannt, dass in einem ersten Schritt wiederum die Uberle-
bende Ehefrau alleinige Erbinist. Anders, als wenn die zweite Variante beispiels-
weise an eine aussere Bedingung geknupft ware (etwa: dass eines der Kinder
seinerseits schon Kinder habe), konnte und musste die Einzelrichterin nicht abkla-
ren, ob die Voraussetzung fir die Nutzniessung eingetreten sei: die Kinder kon-
nen den Pflichtteil im Sinne des Testamentes erst einfordern, wenn dieses eroff-
net ist - und das hat die Einzelrichterin getan. Ihr Urteil ist daher richtig, und die

Berufung ist abzuweisen.

e) Eine andere Frage ist, wie die Berufungsklagerin nun zu dem ihr zustehenden
Pflichtteil kommt. Das kann hier nicht abschliessend beurteilt werden. Kame es
nur auf das Testament an, durfte der Hinweis der Einzelrichterin auf die Herab-
setzungsklage nicht richtig sein. Das Testament sieht wie erwahnt vor, dass die
(einseitige) Erklarung eines Kindes, es bestehe auf seinem Pflichtteil, die Einset-
zung der Ehefrau als Alleinerbin aufhebt und die Variante der Nutzniessung aus-
I6st. In diesem Sinn braucht es gar keine Anfechtung des Testamentes, und eine
Klage auf Herabsetzung ware aussichtlos, weil das Zurtickbinden eines Kindes
auf das "nackte Eigentum", wie es bei der Nutzniessung genannt wird, nicht an-
fechtbar ist. Es ware allenfalls eine Klage auf Feststellung denkbar, dass ein Kind

die erforderliche Erklarung abgegeben habe.

Dazu ist freilich noch das Verhaltnis des Testamentes zum Ehevertrag zu eror-

tern. Diesen konnte der Erblasser nicht durch eine einseitige letztwillige Verfu-



gung abandern, und ob Eigengut vorhanden ist (welches dem Ehevertrag nicht
unterworfen ware), 1asst sich den Akten nicht entnehmen. Der Vertrag weist der
uberlebenden Ehefrau beide Halften des Gesamtgutes ungekirzt und zu alleini-
gem Eigentum zu. Der Vorbehalt des Pflichtteils in Art. 241 Abs. 3 ZGB kann dazu
fuhren, dass dem Uberlebenden ein Viertel einer Halfte entzogen wird, nicht aber,
dass er fur eine ganze Halfte gar kein Eigentum erwirbt (wenn er auch die Nutz-
niessung erhalt - das durfte im vorliegenden Fall, wo Wohneigentum im Spiel ist,
einen substanziellen Wert haben, kdnnte aber in der heutigen Null-Zins-Zeit fur
Wertschriften und Guthaben uninteressant sein). Es ist also moglich, dass nicht
die Berufungsklagerin, sondern ihre Mutter Interesse daran hat, die Bestimmun-
gen des von der Einzelrichterin eroffneten Testamentes anzufechten. Das muss
und kann hier nicht abschliessend erortert werden. Angesichts der nicht allzu
grossen Unterschiede bei den einzelnen moglichen Losungen ware es jedenfalls
wilnschbar, wenn sich die Beteiligten beraten liessen und eine Einigung anstreb-

ten.

5. Die Entscheidgebuhr fur das Berufungsverfahren ist auf Fr. 400.-- festzusetzen
(Art. 105 Abs. 1 ZPO; § 8 Abs. 3 GebV OG).

Die Kosten des Berufungsverfahrens sind der Berufungsklagerin als der unterlie-
genden Partei aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO).
Parteientschadigungen sind nicht zuzusprechen, da keine Berufungsantworten zu
erstatten waren (Art. 105 Abs. 2 ZPO).

6. FUr den Weiterzug an das Bundesgericht spielt der Streitwert eine Rolle

(Art. 74 Abs. 1 BGG). Die Berufung verlangt Herstellung des Pflichtteils eines von
zwei Kindern. Angenommen, das ganze eheliche Vermodgen (gemass den Akten
rund Fr. 133'000.--) sei Gesamtgut, ware die Halfte als gesetzlicher Anteil des
Erblassers Fr. 66'500.--, der Erbanteil der Berufungsklagerin ein Viertel oder
Fr.16'625.-- und drei Viertel davon (der Pflichtteil) rund Fr. 12'500.--. Die ordentli-
che Beschwerde in Zivilsachen durfte damit nicht moglich sein - das hat allerdings

im gegebenen Fall das Bundesgericht zu entscheiden.



Es wird erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen. Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts
Zurich, Einzelgericht Erbschaftssachen, vom 27. Oktober 2016 wird besta-
tigt.

Die Entscheidgebuhr fur das Berufungsverfahren wird auf Fr. 400.-- festge-
setzt.

Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden der Berufungsklagerin

auferlegt.

FuUr das Berufungsverfahren werden keine Parteientschadigungen zuge-

sprochen.

Schriftiche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagten unter Bei-
lage einer Kopie von act. 16, sowie an das Bezirksgericht Zurich, Einzelge-

richt Erbschaftssachen, je gegen Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurtck.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. ein Entscheid tber vorsorgliche
Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG.

Es handelt sich um eine vermégensrechtliche Angelegenheit. Der Interessewert liegt
unter Fr. 30'000.--.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.



-10 -

Obergericht des Kantons Zirich
Il. Zivilkammer

Gerichtsschreiberin:

lic. iur. R. Maurer
versandt am:



	Urteil vom 11. Januar 2017
	Rechtsbegehren:
	Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, Einzelgericht Erbschaftssachen, vom 27. Oktober 2016:
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	Es wird erkannt:
	1. Die Berufung wird abgewiesen. Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Zürich, Einzelgericht Erbschaftssachen, vom 27. Oktober 2016 wird bestätigt.
	2. Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren wird auf Fr. 400.-- festgesetzt.
	3. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens werden der Berufungsklägerin auferlegt.
	4. Für das Berufungsverfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Berufungsbeklagten unter Beilage einer Kopie von act. 16, sowie an das Bezirksgericht Zürich, Einzelgericht Erbschaftssachen, je gegen Empfangsschein.
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

